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Wien, am 29. März 2019 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Christian Kovacevic, Kolleginnen und Kollegen haben am 

29. Jänner 2019 unter der Nr. 2721/J-NR/2019 an mich eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend „Gerichtsgebühren – Eintragungsgebühren, etc. nach dem 

Gerichtsgebührengesetz (GGG) im Jahr 2018“ gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:  

Zur Frage 1:  

• Wie viele Geschäftsfälle (Eintragungs- und Gebührenvorgänge) gab es im Jahr 2018, nach 

denen Gebühren nach Tarifpost 9 GGG anfielen (Aufschlüsselung auf Bezirksgerichte etc.)? 

Im Jahr 2018 wurden 558.627 Anträge eingebracht, in denen Gebühren nach § 32 (TP 9) GGG 

angefallen sind. 

Zur Frage 2: 

• Welche Gesamteinnahmen wurden 2018 nach Tarifpost 9 GGG erzielt (Aufschlüsselung auf 

Bezirksgerichte etc.)? 

Grundbuchsgebühren werden auf zwei verschiedene Arten eingehoben:  
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• entweder werden die Gebühren mittels elektronischem Gebühreneinzug gemäß 

Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung (AEV) im Wege der automationsunterstützten 

Datenverarbeitung abgebucht und eingezogen 

• oder diese werden direkt (Barzahlung, Überweisung, etc.) entrichtet. 

Über den elektronischen Gebühreneinzug (AEV; Finanzposition 2-8170.923) wurden – nach 

Information des Bundesrechenzentrums – im Jahr 2018 123.863.121,89 Euro an 

Grundbuchsgebühren eingenommen. 

Die direkte Entrichtung von Grundbuchsgebühren erfolgt seit 2018 auf Finanzposition 2-

8170.925. Im Jahr 2018 wurden hier 739.876.280,77 Euro vereinnahmt. 

Die gesamten Grundbuchseinnahmen 2018 betrugen sohin 863.739.402,66 Euro. 

Eine Aufschlüsselung der Grundbuchseinnahmen nach Bezirksgerichten etc. ist aufgrund der 

zum Teil mittels elektronischem Gebühreneinzug durchgeführten Gebührenentrichtung nicht 

möglich. 

Zur Frage 3:  

• Wie viele Eintragungs- und Gebührenvorgänge (GGG) gab es im Jahr 2018 (Aufschlüsselung 

auf Bezirksgerichte etc.)? 

Im Jahr 2018 wurden 2.515.184 Anträge eingebracht, in denen Gebühren nach dem GGG 

angefallen sind. 

Zur Frage 4: 

• Welche Einnahmen wurden 2018 nach dem Gerichtsgebührengesetz insgesamt erzielt 

(Aufschlüsselung auf Bezirksgerichte etc.)? 

Die Erlöse für hoheitliche Leistungen bei Finanzposition 2-8170.9* (= ohne 

Datenschutzbehörde und BVwG) betrugen im Jahr 2018 1.193.516.540,93 Euro.  

Diese schlüsseln sich auf die einzelnen Finanzstellen auf wie folgt: 
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Inklusive Datenschutzbehörde (Finanzposition 2-8170.000; Erfolg 104.314,17 Euro) und BVwG 

(Finanzposition 2-8170.000; Erfolg 443.656,60 Euro) betrugen die Erlöse aus hoheitlichen 

Leistungen ressortweit insgesamt 1.194.064.511,70 Euro. 

Zur Frage 5:  

• Gibt es bereits konkrete Planungen, wann die beabsichtigten Maßnahmen zur Reduktion der 

Gerichtsgebühren erfolgen sollen? 

Der Zeitpunkt der Maßnahmen zur Gebührensenkung hängt von den Budgetverhandlungen 

ab. 

 

 

Dr. Josef Moser 
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